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1. Kundmachung: Fests:czuf,lg der Pfle.gegcbilhren und FestSu:Uung der als kostendeckend etmittelten Pflegegebühren 
für die Wiener städttschen Krankenanstalten. 

l. 
Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 22. Dezember 1981, MA 4/1·H92/81, 
betreffend die Festsetzung der Fßegegebühren 
und die Feststellung der als kostendeckend 
ermittelten Pflegegebühren für die Wiener 

städtischen Krankenanstalten 

Die Wiener Landesregierung hat am 22. Dezem
ber 1981, Pr. Z. 3318, folgenden Beschluß gefaßt: 

I. 

Gemäß § 34 Abs. l des Wiener Krankenanstal
tengesetzes; LGBt für Wien Nr. 1/1958; in der 
Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien Nr. 20/1980 
wird für nachstehende Krankenanstalten die Pfle
gegebühr pro Pflegetag und Pflegling für die allge
meine Gebührenklasse und in gleicher Höhe für die 
Sonderklasse "'·ie folgt festgesetzt: 

1. Krankenhaus Lainz 
Wilhelminenspital 
Franz Josef-Spital 
Krankenhaus Rudolfstiftung 
Elisabeth-Spital 
Allgemeine Poliklinik 
Krankenhaus Floridsdorf 
Sophien-Spital 
Pulmologisches Zentrum 
Orthopädisches Krankenhaus 

Gersthof 
Semmelweis-Frauenklinik 
Neurologisches Krankenhaus 

Rosenhügel 
Neurologisches Krankenhaus 

Maria Theresien·Schlössel 
Preyer'sches Kinderspital 
Mautner-Markhof'sches Kinder

spital 
Kinderklinik Glanzing . , . , , . , .. 

2. Allgemeines Krankenhaus ..... 
3. Psychiatrisches Krankenhaus 

Baumgartner Höhe 
Psychiatrisches Krankenhaus Ybbs 

an der Donau ...... , ....... . 

1 630 s 
2 420 s 

600 s 

Die Transportgebühren für Überstellungen von 
Pfleglingen vom Allgemeinen Krankenhaus der 
Stadt Wien (Psychiatrische Universitätsklinik) in 
das Psychlatr.ische Krankenhaus Baumgartner 
Höhe mit anstaltseigenem Krankenwagen werden 
mit 600 S festgesetzt 

Zu sämtlichen Gebühren ist die Umsatzsteuer in 
der Höhe von 8% zu verrechnen. 

Die gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Krankenan· 
st.altengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 1/1958, in der 
Fassung des Gesetzes LGBL für Wien Nr. 20/1980 
unter Beachtung der Vorschriften des § 32 Abs. 5 
kostendeckend ermittelte Pflegegebühr wird 

für das Allgemeine Krankenhaus mit . . 2 421 S 
für alle anderen Wiener Krankenan-

stalten mit ~.\usnahme der Psychiatri· 
sehen Krankenhäuser mit. . . . . . . . . . 1 631 S 

und für die Psychiatrischen Kranken-
häuser mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 S 

festgestellt. 

II. 

Gemäß § 33 Abs. 2 des Wiener Krankenansul
tengesetzes, LGBL für Wien Nr. l/1958, in der 
l'assung des Gesetzes LGBI. fur Wien Nr. 20/1980 
wird die in der Sondt'rk1asse neben der Pflegege
bühr zum Ersatz des erhöhten Sacb- und Personal
aufwandes zu leistende Anstaltsgebühr 

für das Allgemeine Krankenhaus mit . . 4,96 vH 
für alle anderen Wiener Krankenan-

stalten mit Ausnahme der Psychiatri-
schen Krankenhäuser mit., .... , .. , 7,36 vH 

für die Psychiatrischen Kranken~ 
häuser mit ............ „ ...••..• 20 vH 

der täglichen Pflegegebühr festgesetzt. 

III. 

Dieser Beschluß tritt mit 1. Jänner 1982 in Kraft. 
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Gntt 
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